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Ich habe das Bus-Thema jetzt für NRW mal nachgeschaut in der BASS:

Zitat

7 Der Schulweg (Weg zwischen Schule und Wohnung) fällt nicht in den Aufsichtsbereich
der Schule; er endet und beginnt am Schulgrundstück, nicht am Schulgebäude. Die
Beförderung in Schulbussen fällt in den Verantwortungsbereich des Schulträgers.
Insofern besteht grundsätzlich keine Aufsichtspflicht der Lehrkräfte an
Schulbushaltestellen außerhalb des Schulgrundstücks. Eine Aufsichtspflicht der Schule
an Schulbushaltestellen kann sich in Ergänzung zur Verpflichtung des Schulträgers nur
dann ergeben, wenn die Schulkonferenz zu dem Ergebnis kommt, dass

an der Schulbushaltestelle selbst oder auf dem Weg von dieser Haltestelle bis
zum Schulgrundstück oder Unterrichtsort (z.B. Sportanlage, Schwimmhalle) eine
besondere Gefahrenlage besteht und
Aufsicht durch Lehrkräfte wegen der geringen Entfernung der Schulbushaltestelle
zum Schulgrundstück oder Unterrichtsort ohne unverhältnismäßigen Aufwand
möglich ist.

Eine Aufsichtspflicht der Schule an diesen Schulbushaltestellen entsteht allerdings erst
dann, wenn die Schulleiterin oder der Schulleiter einvernehmlich mit dem Schulträger
festgestellt hat, dass die oben genannten Voraussetzungen gegeben sind.

Diese Bedingungen waren scheinbar an keiner der Schulen, die ich kenne erfüllt.
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